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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Schaltung zur Überwachung von Fahrzeugbeleuch-
tung mit Glühlampensimulation nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1 bzw. des Patentan-
spruchs 3.

[0002] Bei diesem Verfahren und der Schaltung ge-
mäß der Erfindung handelt es sich um ein System zur 
Leistungsrückführung in das Bordnetz bei Last- bzw. 
Leistungssimulation in Verbindung mit modernen 
Leuchtmitteln (z. B. LED-Technik) bei Lichtfunktionen 
wie z. B. Blinker, Bremslicht, Rücklicht, Nebel-
schlusslicht oder Rückfahrlicht bei Fahrzeugen aller 
Art (PKW, LKW mit oder ohne Anhänger), unabhän-
gig von der Bordspannung (z. B. 12 V oder 24 V).

[0003] Gesetzlichen Vorschriften zufolge (z. B. ECE 
Regelung Nr. 48, Pkt. 6.5.8.) müssen die Blinklichter 
auf Fahrzeugen überwacht und ein Ausfall dem Fah-
rer optisch und/oder akustisch mitgeteilt werden. Vie-
le Fahrzeughersteller überprüfen aus Gründen er-
höhter Sicherheit noch weitere Lichtfunktionen wie z. 
B. Bremslicht, Rücklicht etc.

[0004] Das Problem besteht jedoch darin, dass für 
die Funktionsüberwachung der Lichtfunktionen die 
Fahrzeugelektroniken für den Betrieb mit Glühlam-
pen ausgelegt sind. Die Schwellenwerte liegen daher 
im Bereich der für Glühlampen definierten Leistun-
gen wie beispielsweise 5 W, 10 W oder 21 W.

[0005] Da jedoch moderne Leuchtmittel gegenüber 
herkömmlichen Glühlampen wesentlich bessere Be-
triebseigenschaften aufweisen (längere Lebensdau-
er, geringere Anfälligkeit gegenüber Vibrationen am 
Fahrzeug usw.), werden in der Praxis immer häufiger 
die Glühlampen durch modernere Leuchtmittel er-
setzt, beispielsweise LED. Diese benötigen jedoch 
im Vergleich zu den Glühlampen wesentlich weniger 
Leistung (etwa 3 bis 5 W), wodurch die Fahrzeuge-
lektroniken beim Betrieb mit modernen Leuchtmitteln 
fälschlicherweise einen Ausfall der jeweiligen Licht-
funktion optisch und/oder akustisch anzeigen wür-
den. Bisherige Fahrzeugelektroniken verlangen näm-
lich z. B. bei der Funktion Blinken eine Last von min-
destens 18 W. Wenn diese Leistung nicht abgenom-
men wird, so detektiert die Fahrzeugelektronik einen 
Fehler. Eine LED-Blinklampe hat üblicherweise eine 
Last von 3 bis 5 W, was eine Differenz von 13 bis 15 
W darstellt. Bestehende Systeme haben nun diese 
Differenz durch Zuschalten von Lastwiderständen si-
muliert. Die Problematik von Lastwiderständen be-
steht in ihrer hohen Wärmeentwicklung und ihrem 
schlechten Wirkungsgrad.

[0006] In DE 102 15 486 C1 wird das erläuterte Pro-
blem durch Zuschalten einer parallel zur LED-Lam-
penanordnung und in einem Vorschaltgerät angeord-

neten elektrischen Last gelöst, wobei allerdings sehr 
viel Verlustleistung entsteht, die in Wärme umgewan-
delt und gekühlt werden muss.

[0007] Gemäß EP 1 653 782 A1 erfolgt die Lösung 
beispielsweise über eine Konstantstromregelung, 
welche die zusätzlich notwendige Leistung aufnimmt. 
Auch bei dieser Lösung entsteht sehr viel Verlustleis-
tung, die es zu kühlen gilt.

[0008] In DE 101 07 578 A1 wird dieses Problem 
ebenfalls mit einer parallel zu den Leuchten zumin-
dest für ein bestimmtes Zeitfenster zuschaltbaren 
elektrischen Last gelöst. Diese Lösung setzt jedoch 
voraus, dass alle Fahrzeugelektroniken in Bezug auf 
den Zeitpunkt der Funktionsüberwachung auf dieses 
Zeitfenster synchronisiert werden müssen, in dem 
wiederum eine Glühlampe simuliert und hohe Ver-
lustleistung erzeugt wird. Da jedoch die Zeitpunkte 
der Funktionskontrolle von Fahrzeughersteller zu 
Fahrzeughersteller variieren und die sich bereits in 
Umlauf befindlichen und durch Lampentausch (von 
der Glühlampe z. B. zur LED-Leuchte) betroffenen 
Fahrzeuge kaum zu erfassen sind, ist auch diese Lö-
sung für den derzeitigen Stand nicht zielführend.

[0009] Ähnliche Verfahren, bei denen bei der Über-
wachung. von Fahrzeugbeleuchtungen der überge-
ordneten Überwachungseinheit eine Glühlampe 
durch eine parallel zu der zu überwachenden 
LED-Leuchte geschaltete Last in einer Regelschal-
tung ”vorgespielt” wird, sind bekannt aus DE 103 59 
196 A1, DE 10 2006 015 053 A1, DE 102 15 472 A1
oder DE 10 2006 018 308 A1.

[0010] Zusammenfassend werden bei allen diesen 
Lösungen parallel zu den Leuchtmitteln angeordnete 
elektrische Lasten zugeschaltet, welche die Differenz 
der Leistung von modernen Leuchtmitteln zu den 
Schwellenwerten für Glühlampen in Wärme umwan-
deln und aufgrund des schlechten Wirkungsgrades 
regelrecht „verheizen”.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein System zum Betrieb von Fahrzeugen mit moder-
nen Leuchtmitteln zu entwickeln, bei dem einerseits 
die Fahrzeughersteller die Funktionsüberwachung 
belassen können, vor allem für die sich bereits im 
Einsatz befindlichen Fahrzeuge, und andererseits 
keine oder so wenig als möglich Verlustleistung er-
zeugt wird.

[0012] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen, 
dass die erfindungsgemäß ausgebildete Schaltung 
eine Last simuliert und der Fahrzeugelektronik eine 
definierte Leistung (einen definierten Strom) entzieht, 
die sie dem System (Batterie, Lichtmaschine) teilwei-
se wieder zuführt. Die Ausgangsspannung der Re-
gelschaltung wird solange erhöht, bis der eingestellte 
oder gewünschte Strom von dem Fahrzeugsystem 
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(Batterie, Lichtmaschine) abgenommen wird. Wenn 
der Motor läuft, so regelt sich die Lichtmaschine au-
tomatisch zurück. Das bedeutet, das sich der von der 
Lichtmaschine abgegebene Strom um den Anteil re-
duziert, den die Elektronik zurückspeist. Wenn nur 
die Batterie die Energie liefert, so reduziert sich der 
entnommene Strom aus der Batterie ebenfalls um 
den Anteil, den die Elektronik zurückspeist. Für jede 
Lichtfunktion kann der benötigte Strom eingestellt 
werden.

[0013] Die Schaltung basiert auf dem Prinzip eines 
Schaltreglers; bei der Erfindung ist vorzugsweise das 
Prinzip des Sperrwandlers verwendet. Durch dieses 
Prinzip lassen sich verschiedene Spannungen und 
Ströme realisieren. Es können mehrere Kanäle mit 
verschiedenen Strömen und Leistungen parallel be-
trieben werden. Die Schaltung zur Energierückspei-
sung weist einen Wirkungsgrad von ca. 80–90% auf. 
Diese Energieeinsparung verringert die Belastung 
des Bordnetzes erheblich, was auch zur Treibstoffre-
duzierung beiträgt.

[0014] Die Erfindung ist nachstehend an einem Aus-
führungsbeispiel erläutert, das in der Zeichnung dar-
gestellt ist. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 das Blockschaltbild eine für die Erfin-
dung einsetzbaren elektronischen Schaltung,

[0016] Fig. 2 schematisch eine Glühlampensimula-
tion nach dem Stand der Technik,

[0017] Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Dar-
stellung mit einer Schaltung gemäß der Erfindung,

[0018] Fig. 4 eine herkömmliche Anordnung der 
Spule L1.

[0019] In Fig. 2 ist schematisch der Stand der Tech-
nik zur Funktionsüberwaschung einer LED mit Glüh-
lampensimulation dargestellt. Vom Bordsystem des 
Fahrzeugs wird eine für Glühlampen übliche Leistung 
von 21 W zur Verfügung gestellt, von der nur ein ge-
ringer Anteil von etwa 3 W für die LED benötigt wird, 
während die Differenz von 18 W in einen Widerstand 
R „vernichtet”, d. h. in Wärme umgewandelt wird. Die-
se Wärme führt zu einer starken Temperaturerhö-
hung von nicht selten 100°C und muß zur Ganze 
(100% Verlust V1) durch Kühlung abgeführt werden.

[0020] Fig. 3 zeigt dagegen das System gemäß der 
Erfindung mit einer Schaltung 10, die in Fig. 1 darge-
stellt ist. In dieser Schaltung wird der größte Teil der 
Leistung (ca. 90%) als Gewinn G in das System (z. B. 
Batterie) zurückspeist, während nur ein geringer Teil 
(ca. 10%) als Verlust V2 in Wärme umgewandelt 
wird.

[0021] Das Blockschaltbild der Fig. 1 zeigt eine 

elektronische Schaltung 10 gemäß der Erfindung, die 
zur Ansteuerung und Überwachung von Fahrzeugbe-
leuchtungen (Anhänger- oder Rückwandleuchten) 
dient. Sie hat einen von der Fahrzeugelektronik kom-
menden Eingang E für den Laststrom I (Glühlampen-
strom) und zwei Ausgänge A1, A2 für die jeweilige 
Fahrzeugbeleuchtung, die alternativ aus einer Glüh-
lampe oder einer LED bestehen kann. Der Ausgang 
A2 führt zu einer Zusatzbeleuchtung, beispielsweise 
einer am Fahrzeug oben angebrachten Beleuchtung, 
die sich meistens gar nicht oder nur sehr schwer 
überwachen lässt. Die Fahrzeugelektronik überwacht 
diese Beleuchtung in der Regel nicht, da es sich um 
Zusatzleuchten handelt, die bei Reisebussen, Tank-
fahrzeugen oder Einsatzfahrzeugen als Zusatzleuch-
ten eingesetzt werden, um die Sicherheit zu erhöhen.

[0022] Unter dem Begriff Leuchten werden alle 
Funktionen verstanden, die vom Gesetzgeber vorge-
schrieben sind (Blinker, Rücklicht, Bremslicht und 
dgl.) und die nach den gesetzlichen Vorgaben über-
wacht werden müssen.

[0023] Wie Fig. 1 zeigt, führt von der Fahrzeugelek-
tronik die Stromleitung I über den Eingang E zu einer 
Regelschaltung 12, die zur Glühlampensimulation 
dient. Diese Schaltung 12 kann über den Schalter S4 
(vorzugsweise elektronischer Schalter wie Transistor 
oder FET) ein- und ausgeschaltet werden. Sie hat 
eine Ansteuerschaltung 16, z. B. in Form eines IC-in-
tegrierten Regelkreises, der über den Schalter S3 
(vorzugsweise elektronischer Schalter wie Transistor 
oder FET) angesteuert wird und zur Stromeinstellung 
dient. Über den Widerstand R1 kann der Strom ein-
gestellt werden, was über ein Potentiometer oder 
über feste Widerstände erfolgen kann, die durch 
Schalter zu- oder abgeschaltet werden. Im Falle ei-
nes festen Widerstands R1 wird dieser vom Herstel-
ler vorkonfiguriert.

[0024] Durch den Schalter S3 wird die Regelung ge-
taktet, z. B. mit einer Frequenz von 20 kHz. Durch 
dieses Takten wird in der Spule L1, die hier eine Dop-
pelspule mit Mittenabgriff ist, jedoch auch eine Ein-
zelspule sein kann, ein Magnetfeld aufgebaut. Die 
Energie der Spule L1 wird in Form eines Stromimpul-
ses mit der Spannung Ub in das Bordnetz zurück ge-
geben.

[0025] Innerhalb der elektronischen Schaltung 12
dient der Eingangskondensator C1 zur Glättung und 
Pufferung der Eingangsspannung, kann aber auch 
den Einschaltimpuls einer Glühlampe simulieren.

[0026] Der Vorteil einer Doppelspule L1 mit Mitten-
abgriff besteht darin, dass aufgrund der zwei Wick-
lungen der Wirkungsgrad erhöht wird Durch ihre Ge-
ometrie reduziert sie die Verlustleistung und beein-
flusst den Wirkungsgrad der Schaltung 12. Die Spule 
ist maßgeblich für die Strombelastung verantwortlich; 
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im Falle einer Doppelspule mit zwei unterschiedli-
chen Wicklungen kann der Schalter S3, z. B. ein 
Transistor, entlastet und damit kleiner konzipiert wer-
den.

[0027] Die Spule L1 könnte nach herkömmlicher 
Technik wie in Fig. 4 angeordnet werden, jedoch hat 
die Anordnung von L1 wie in Fig. 1 dargestellt den 
Vorteil, dass nach Öffnen von S3 zum Abbau des Ma-
gnetfeldes weiterhin Strom von E gezogen wird und 
deshalb die Spule kleiner dimensioniert werden 
kann.

[0028] Das Herzstück der Regelschaltung 12 ist der 
durch den Schalter S3 und die Spule L1 gebildete 
Schaltregler zum Takten, der beispielsweise wie ein 
Sperrwandler oder Flusswandler konzipiert sein 
kann. Dabei wird die Eigenschaft genutzt, dass sich 
ein Sperrwandler auf einen konstanten Strom ein-
stellt, indem er die Spannung Ub solange erhöht, bis 
der gewünschte Strom erreicht wird. Im zweiten Teil 
der Schaltung 10 wirkt er daher als Ladegerät zur Er-
höhung der Spannung Ub.

[0029] Die Diode D1 verhindert einen Stromrück-
fluss.

[0030] Eine Strommeßschaltung 14 führt über einen 
Shunt N1 bzw. N2 (Nebenwiderstände zur Erzeu-
gung eines Spannungsabfalls) zu dem Ausgang A1 
bzw. A2. Die Schalter S1, S2 bzw. S5 dienen zum Ab-
schalten bzw. Umschalten der Last beim Erkennen 
eines Fehlers. Über diese Shunts werden Strommes-
sungen zur Überwachung der Leuchtmittel realisiert. 
Sobald ein Wert eine Obergrenze überschreitet (z. B. 
2 A, Kurzschluss oder Überlast) oder eine Untergren-
ze unterschreitet (z. B. 8 mA, Lampenausfall oder 
Leitungsunterbrechung), wird eine Fehlermeldung 
abgegeben.

[0031] Bei Erkennung eines Fehlers in der Fahr-
zeugbeleuchtung durch die Strommeßschaltung 14
und N1 und/oder N2 wird mit dem Schalter S4 die 
Lampensimulation ausgeschaltet. Hierdurch wird am 
Eingang E kein Strom mehr abgenommen und die 
Fahrzeugelektronik erkennt den Fehler.

[0032] Der Schalter S1 wird serienmäßig auf den 
Stromeingang E geschaltet, wie Fig. 1 zeigt. Bei ei-
nem Lampendefekt am Ausgang A1 wird die Lampe 
durch den Schalter S1 ausgeschaltet.

[0033] Bei einer Fehlererkennung an den oberen 
Zusatzleuchten (Ausgang A2) werden die noch funk-
tionierenden unteren Leuchten (Ausgang A1) auf + 
Ub über S1 und S5 umgeschaltet, damit sie ange-
schaltet bleiben, obwohl sie nicht mehr vom der Fahr-
zeugelektronik selbst versorgt werden.

[0034] Bei einem derartigen Defekt werden die 

Schalter S1, S2 ausgeschaltet und S5 eingeschaltet. 
Damit wird der Überlaststrom über den Ausgang A2 
verhindert. Gleichzeitig wird S4 geöffnet (Ausschal-
ten von 12 und 16), dadurch fließt in E kein Strom 
mehr. Daraus folgt die Fehlererkennung durch die 
Fahrzeugelektronik.

[0035] Die Schaltung 10 verwendet die Fehlerüber-
wachung des Fahrzeugs. Durch Abschalten der Re-
gelschaltung 12 und damit der Lastsimulation durch 
den Schalter S4 und Umschalten der Schalter S1, S2 
und S5 (können als elektromechanische Schalter wie 
z. B. Relais oder vorzugsweise als elektronische 
Schalter wie Transistor oder FET ausgeführt sein) 
kann an der Fahrzeugelektronik ein Fehler simuliert 
werden.

[0036] Mit der Erfindung ist die Möglichkeit geschaf-
fen, die Stromentnahme von der Batterie und Licht-
maschine sehr zu reduzieren, wobei auch der Motor 
ausgeschaltet sein kann und damit der Kraftstoffver-
brauch und die Abgaserzeugung reduziert werden. 
Der Betrieb bei ausgeschaltetem Motor ist vor allem 
auch wesentlich bei Einsatzfahrzeugen der Polizei, 
Feuerwehr oder der Rettung. Mit dieser Schaltung ist 
die Möglichkeit geschaffen worden, dass die 
LED-Technik in bestehende Fahrzeuge integriert 
werden kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Überwachung von Fahrzeugbe-
leuchtungen mit Glühlampensimulation, wobei eine 
Glühlampe durch eine parallel zu der zu überwachen-
den Leuchte (LED) geschaltete Last in einer Regel-
schaltung simuliert wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Regelschaltung (12) einen Teil der bei der 
Lastsimulation verbrauchten Leistung wieder in das 
Bordnetz zurückführt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Regelungsschaltung (12) 
der nicht von der Leuchte (LED) gezogene Stroman-
teil fließt und von der Regelungsschaltung (12) zu 
etwa 80% der diesem Stromanteil entsprechenden 
Leistung als Leistungsgewinn (G) in das Bordnetz zu-
rückgeführt wird.

3.  Schaltung zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1 oder 2 mit einer elektronischen 
Schaltung (10) zur Ansteuerung und Überwachung 
von Fahrzeugbeleuchtungen, wobei die elektroni-
sche Schaltung (10) eine Regelschaltung (12) zur 
Glühlampensimulation aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Regelschaltung (12) ein Schalt-
regler mit einer getakteten Regelungsschaltung (IC) 
zur Einstellung eines konstanten Stroms eine Lades-
pannung (Ub) erzeugt, wobei der erzeugte, konstan-
te Strom und die hierfür erzeugte Ladespannung (Ub) 
den Rückfluss eines Teils der verbrauchten Leistung 
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in die Bordspannungsquelle bewirken.

4.  Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaltregler eine Spule (L1) zur 
Abgabe der Spannung (Ub) und einen eine Ansteuer-
schaltung (16) ansteuernden Schalter (S3) aufweist.

5.  Schaltung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schalter (S3) eine Frequenz in der 
Größenordnung von 20 kHz hat.

6.  Schaltung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spule (L1) eine 
Doppelspule mit Mittenabgriff ist.

7.  Schaltung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerschal-
tung (16) durch einen Schalter (S4) zu- und abschalt-
bar ist.

8.  Schaltung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerschal-
tung (16) einen Widerstand (R1) zur Stromeinstel-
lung hat.

9.  Schaltung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der Regelschaltung 
(12) ein Eingangs-Kondensator (C1) zur Pufferung 
der Eingangsspannung angeordnet ist.

10.  Schaltung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Eingangs-Kondensator (C1) 
beim Einschalten der Beleuchtung einen Einschal-
timpuls zum Simulieren einer Glühlampe erzeugt.

11.  Schaltung nach einem der Ansprüche 3 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die elektronische 
Schaltung (10) wenigstens zwei Ausgänge (A1, A2) 
hat, von denen ein Ausgang (A1) mit der von der 
Fahrzeugelektronik überwachten Beleuchtung ver-
bunden ist, während der weitere Ausgang (A2) zu 
nicht von der Fahrzeugelektronik überwachten Zu-
satzbeleuchtungen führt.

12.  Schaltung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der elektronischen Schaltung 
(10) eine Strommeßschaltung (14) mit den Ausgän-
gen (A1, A2) verbunden ist.

13.  Schaltung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Erkennen eines Fehlers in 
der Fahrzeugbeleuchtung durch die Strommeßschal-
tung (14) die Schalter (S1, S2, S4, S5) zur Fehlerer-
kennung durch die Fahrzeugelektronik umschaltbar 
sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
5/6



DE 10 2008 042 595 B3    2009.11.26
Anhängende Zeichnungen
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